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Vorwort 
 
Schulen brauchen Gestaltungsspielräume. Nur dann können der Unter-
richt und die Erziehungsangebote den jeweiligen Voraussetzungen der 
Schülerinnen und Schüler gerecht werden. Im Mittelpunkt der Erneuerung 
der Schulen steht daher die eigenverantwortliche Schule. Sie legt selbst 
die Ziele der innerschulischen Qualitätsentwicklung fest und entscheidet, 
wie die grundlegenden Vorgaben des Schulgesetzes erfüllt und umgesetzt 
werden. 
 
Dennoch bleibt auch die eigenverantwortliche Schule in staatlicher Ver-
antwortung. Notwendig sind allgemein verbindliche Orientierungen über 
die erwarteten Lernergebnisse und regelmäßige Überprüfungen, inwieweit 
diese erreicht werden. 
 
In Nordrhein-Westfalen wurde deshalb in den letzten Jahren ein umfas-
sendes System der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung aufge-
baut. Ein wichtiges Element dieses Systems sind an länderübergreifenden 
Bildungsstandards orientierte Kernlehrpläne. Sie stehen in einem engen 
Zusammenhang mit den zentralen Abschlussprüfungen, den Lernstands-
erhebungen und der Qualitätsanalyse. 
 
Kernlehrpläne wurden erstmalig 2004 in Nordrhein-Westfalen als neue 
Form kompetenzorientierter Unterrichtsvorgaben eingeführt. Sie wurden 
zunächst für die Schulformen der Sekundarstufe I in den Fächern 
Deutsch, Mathematik und erste Fremdsprache entwickelt. Die Kernlehr-
pläne für die gesellschaftswissenschaftlichen Fächer greifen die kompe-
tenzorientierte Konzeption auf und übertragen sie auf die spezifischen An-
forderungen des eigenen Lernbereichs. Zugleich tragen sie der Schulzeit-
verkürzung am Gymnasium Rechnung. 
 
Zukünftig wird in den Gymnasien das Abitur nunmehr statt nach neun 
nach acht Jahren erreicht. Diese Verkürzung der Schulzeit ist ein wichtiger 
Schritt, um die Chancen unserer Schülerinnen und Schüler im nationalen 
und internationalen Vergleich zu sichern. Ein verantwortlicher Umgang mit 
der Lern- und Lebenszeit junger Menschen erfordert eine Anpassung der 
schulischen Ausbildungszeiten an die entsprechenden Regelungen in den 
meisten europäischen Staaten.  
 
Im Hinblick auf den verkürzten Bildungsgang ist eine Konzentration und 
Straffung der Kompetenzvorgaben und obligatorischen Unterrichtsinhalte 
notwendig. Dies hat zur Folge, dass einige inhaltliche Aspekte der zurzeit 
in der Schule vorhandenen Lehrbücher im Unterricht nicht thematisiert 
werden. Im Zentrum des Unterrichts stehen die schulinternen Curricula, 
die sich an den kompetenzorientierten Kernlehrplänen orientieren. 



 
Die vorliegenden Kernlehrpläne stellen damit eine tragfähige und innovati-
ve Grundlage dar, um die Qualität des gymnasialen Bildungsgangs auch 
in Zukunft sichern und weiter entwickeln zu können.  
 
Ich wünsche allen Schulen eine ertragreiche Umsetzung. 
 
Allen, die an der Erarbeitung der Kernlehrpläne mitgearbeitet haben, dan-
ke ich für ihre engagierten Beiträge. 
 

 
 
Barbara Sommer 
Ministerin für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen 



 

 
Sekundarstufe I - Gymnasium 

Richtlinien und Lehrpläne 
 

RdErl. d. Ministeriums  
für Schule und Weiterbildung  

v. 2.8.2007 - 525 - 6.03.15.03 - 57936 
 
 
Für die Sekundarstufe I der Gymnasien werden hiermit Kern-
lehrpläne für die Fächer Erdkunde, Geschichte und Poli-
tik/Wirtschaft gemäß § 29 SchulG (BASS 1-1) festgesetzt. 

Sie treten zum 1. August 2007 für alle Klassen des verkürzten 
Bildungsgangs bis zum Abitur in Kraft.  

Für alle Klassen des nicht verkürzten Bildungsgangs bis zum 
Abitur bleiben die bisher gültigen Lehrpläne weiterhin in Kraft.  

Die Richtlinien für das Gymnasium in der Sekundarstufe I gel-
ten unverändert fort.  

Die Veröffentlichung der Kernlehrpläne erfolgt in der Schriften-
reihe "Schule in NRW". 

Heft  3408 (G8) Erdkunde 

 3407 (G8) Geschichte 

 3429 (G8) Politik/Wirtschaft 

Die vom Verlag übersandten Hefte sind in die Schulbibliothek 
einzustellen und dort auch für die Mitwirkungsberechtigten zur 
Einsichtnahme bzw. zur Ausleihe verfügbar zu halten. 

Zum 31. Juli 2010 treten die folgenden Lehrpläne außer Kraft: 

- Gymnasium bis Klasse 10, Fach Erdkunde 
RdErl. v. 8.2.1993 (BASS 15-25 Nr. 8) 

- Gymnasium bis Klasse 10, Fach Geschichte 
RdErl. v. 8.2.1993 (BASS 15-25 Nr. 7) 
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ten Kompetenzen und Inhalte und damit zu einer schulbezogenen 
Schwerpunktsetzung nutzen. 
 
Aufgrund der Neufassung von § 10 Abs. 3 des Schulgesetzes, der die 
Schulzeitverkürzung am Gymnasium über eine Verkürzung der Sekundar-
stufe I realisiert, ist für die Gymnasien eine Anpassung der Lehrpläne er-
forderlich geworden. Die Sekundarstufe I endet an den Gymnasien nun-
mehr am Ende von Klasse 9. Im Zuge der damit verbundenen Lehrplanre-
vision wurden auch für den Bereich der gesellschaftswissenschaftlichen 
Fächer erstmals kompetenzorientierte Unterrichtsvorgaben entwickelt. 
Dabei konnte nicht auf legitimierte Bildungsstandards der Kultusminister-
konferenz Bezug genommen werden; auch auf absehbare Zeit werden 
sich diese weiterhin auf Deutsch, Mathematik, die erste Fremdsprache 
sowie die naturwissenschaftlichen Fächer beschränken. Die Lehrpläne für 
die gesellschaftswissenschaftlichen Fächer greifen jedoch die Formate der 
Kernlehrpläne auf und übertragen ihre kompetenzorientierte Konzeption 
auf die spezifischen Anforderungen des Lernbereichs Gesellschaftslehre. 
Gleichzeitig tragen die Lehrpläne den Ansprüchen und Orientierungen der 
"Rahmenvorgaben für die politische Bildung" und der "Rahmenvorgaben 
für die ökonomische Bildung" hinreichend Rechnung. Mit dieser gemein-
samen Neuausrichtung der Lehrpläne für die Fächer des Lernbereichs 
Gesellschaftslehre ist eine tragfähige Grundlage für ein koordiniertes Zu-
sammenspiel der Fächer Erdkunde, Geschichte und Politik/Wirtschaft ge-
geben. 
 
Durch die Verkürzung der Sekundarstufe I wurde eine Anpassung der 
Stundentafel in der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Sekundar-
stufe I (APO-SI, Anlage 3) notwendig. Bei der Gestaltung der neuen Lehr-
pläne mussten deshalb zum Teil veränderte Stundenvolumina berücksich-
tigt werden. Die vorliegenden Curricula gehen nunmehr einheitlich von 
mindestens sechs Jahreswochenstunden je Fach in der gesamten Sekun-
darstufe I sowie einer Berücksichtigung aller gesellschaftswissenschaftli-
chen Fächer in der Erprobungsstufe und in Klasse 9 aus. Schulen, die 
hiervon - z.B. über eine gesellschaftswissenschaftliche Schwerpunktset-
zung unter Einbringung zusätzlicher Ergänzungsstunden - abweichen, ha-
ben dafür Sorge zu tragen, dass mindestens die ausgewiesenen Kompe-
tenzen und Inhalte des Lehrplans beherrscht sowie ggf. zusätzliche Fä-
higkeiten und Fertigkeiten erworben werden können. Insgesamt bleibt es 
Aufgabe der Schulen, Fachkonferenzen und Lehrkräfte, geeignete schul- 
und fachinterne, aber auch -übergreifende Absprachen zu treffen, die für 
eine wirksame Nutzung der verfügbaren Ressourcen im Lernbereich un-
abdingbar sind. 
  
Um den veränderten Rahmenbedingungen in angemessener Form Rech-
nung zu tragen, erfolgt  
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Die angeführten Kompetenzbereiche werden in den jeweiligen fachlichen 
Zusammenhängen konkretisiert und bilden die inhaltliche und methodi-
sche Basis für die spätere Fortführung des Bildungsganges - sowohl im 
Hinblick auf das wissenschaftspropädeutische Arbeiten in der gymnasia-
len Oberstufe als auch bezüglich der Arbeit in den weiterführenden beruf-
lichen Bildungsgängen. 
 
Das Zusammenwirken der Fächer auf der Basis der Rahmenvorgaben 
für die politische und für die ökonomische Bildung sowie auf der 
Grundlage lernbereichs- und fachgruppenbezogener Absprachen, fächer-
verbindender Unterrichtsvorhaben  sowie schulinterner Lehrplangestaltung 
ermöglicht insgesamt einen multiperspektivischen, vernetzten und vertief-
ten Kompetenzaufbau, der die Integration fachspezifischen Teilwissens in 
übergreifende Sinnzusammenhänge unterstützt. Dabei wird im Rahmen 
bilingualer Angebote im Lernbereich Gesellschaftslehre zusätzlich 
schrittweise auf fachsprachliches und fachmethodisches Arbeiten in der 
Fremdsprache hingeführt, was auf der Grundlage der ausgewiesenen 
sachfachbezogenen Kompetenzerwartungen zur Setzung besonderer in-
haltlicher Bezüge zu den Partnerländern führen kann. 
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2 Der Unterricht im Fach Geschichte in den Jahr-
gangsstufen 5 bis 9 des Gymnasiums  

 
2.1 Das Fach Geschichte im Lernbereich 

Zentrales Merkmal des Faches Geschichte ist die Betrachtung menschli-
chen Handelns in der Zeit. Vergangenheit wird deutend (re-)konstruiert, 
einzelne Elemente des Vergangenen werden sinnvoll und nachprüfbar 
miteinander verknüpft. 
 
Durch die Beschäftigung mit historischen Ereignissen, Personen, Prozes-
sen und Strukturen können Schülerinnen und Schüler erkennen, dass 
vergangenes Geschehen mit ihrer Gegenwart zusammenhängt, auf ihr 
Leben einwirkt und für die Zukunft Bedeutung hat. Sie erhalten die Chan-
ce, heimisch zu werden in der Welt, in die sie hineingeboren werden und 
in der sie leben, indem sie diese Welt in ihrem Gewordensein verstehen 
lernen. Das Fach Geschichte erschließt aber auch ein durch viele Jahr-
hunderte entstandenes Reservoir menschlichen Denkens, Fühlens und 
Handelns, das auch anderen Kulturen entstammt, und ermöglicht so die 
Erfahrung des Andersseins. Durch die Erkenntnis der Alternativen zum 
„Jetzt und Hier“ wird die historische Gebundenheit des gegenwärtigen 
Standortes erkennbar. 
 
Vor dem Hintergrund solchen Wissens erwerben die Schülerinnen und 
Schüler die Fähigkeit, an der Gestaltung dieser Welt mitzuwirken, indem 
sie kritisch mit angebotenen Bewertungen umgehen, bewusst Bewährtes 
fortführen und Chancen der Erneuerung verantwortlich wahrnehmen.  
 
So leistet das Fach Geschichte einen Beitrag zur Ausbildung der persönli-
chen Identität und zur sozialen Orientierung in der heutigen Zeit ebenso 
wie zur kompetenten Teilhabe an Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Es 
trägt - gemeinsam mit den Fächern Erdkunde und Politik/Wirtschaft - zur 
historischen, politischen und ökonomischen Bildung der Schülerinnen und 
Schüler bei.  
 
 
2.2 Aufgaben und Ziele des Faches Geschichte 

Die Beschäftigung mit politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, 
ökologischen und kulturellen Ereignissen, Prozessen und Strukturen der 
Vergangenheit hat zum Ziel, die Entwicklung eines reflektierten Ge-
schichtsbewusstseins zu fördern. 
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Obwohl eine allgemeingültige Stufenfolge mit der Zuordnung zu Jahr-
gangsstufen für die Entwicklung kognitiver, sozial-interaktiver und emotio-
naler Strukturen auch angesichts der unterschiedlichen Voraussetzungen 
der Schülerinnen und Schüler nicht eindeutig beschreibbar ist, lassen sich 
gleichwohl Schwerpunkte und Zugänge zu deren systematischer Entwick-
lung verdeutlichen. In diesem Zusammenhang sollen von der Klasse 5 bis 
zur Klasse 9 – ausgehend von dem am Ende der Klasse 4 erreichten Ni-
veau – vor allem die folgenden Bereiche weiter entwickelt werden: 
 
� der Umfang, die Differenziertheit und der Abstraktionsgrad des 

Wissens und dabei vor allem die Entwicklung von Fachbegriffen und 
elementaren Modellen zum Erfassen und nachhaltigen Verstehen von 
Zusammenhängen; 

� der Umfang und die Differenziertheit der kognitiven Operationen 
(methodische Verfahren, Denkvorgänge), wie sie z.B. bei der Be-
schreibung eines Sachverhaltes, dem Vergleich und der Einordnung 
verschiedener Elemente des Wissens und der Bewertung eines Tatbe-
standes oder Problemgehaltes deutlich werden können; 

� die Vernetztheit und der Transfer von Wissen und kognitiven Opera-
tionen mit Konsequenzen für Meinungsbildung, Einstellungen und Mo-
tive eines Menschen; 

� die selbstständige Ausdifferenzierung und kontinuierliche Nutzung 
medialer und methodischer Arbeitsweisen im Hinblick auf neue und 
immer komplexere  fachliche Problem- und Aufgabenstellungen; 

� die Ausweitung des sozial-interaktiven Repertoires an kooperativen, 
kommunikativen und sozial integrierenden Arbeitsformen; 

� der Grad der Reflexion emotionaler Bedingungen bei der Bearbei-
tung und Beurteilung von Sachverhalten (emotionale Betroffenheit), in 
schulischen Lernarrangements (Engagement, Interesse, Bereitschaft 
zur Kooperation) sowie in fachlichen und gesellschaftlichen Kontexten 
(Empathie, Perspektivwechsel); 

� das Verständnis für die Bedeutung der eigenen Urteils- und Hand-
lungsfähigkeit und die damit verbundenen Möglichkeiten zur Mitge-
staltung und Verantwortungsübernahme. 

 

Die Orientierung an einer entsprechend für die Doppeljahrgangsstufe 5/6 
sowie die Klassen 7 bis 9 konkretisierten Lernprogression dient in diesem 
Kontext als Steuerungsvorgabe für den Unterricht in den Fächern des 
Lernbereichs Gesellschaftslehre in der Sekundarstufe I. 
 
 
3.3 Lernprogression im Fach Geschichte 

Anknüpfend an den Sachkundeunterricht der Grundschule, in welchem die 
Schülerinnen und Schüler mit Zeit und zeitlich gegliederten Sachverhalten 
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konfrontiert wurden, kann das Fach Geschichte bereits zu Beginn der Se-
kundarstufe I mit bestimmten Erwartungen und Motivationen der Schüler-
innen und Schüler rechnen. Von historischen Themen gehen insbesonde-
re der Reiz der räumlichen Weite und die Faszination der zeitlichen Ferne 
aus. Dem Bedürfnis nach vertiefter Beschäftigung mit historischen Sach-
verhalten kann der Geschichtsunterricht insbesondere entsprechen, wenn 
Inhalte des Faches altersgerecht anschaulich und exemplarisch aufberei-
tet werden. Da die zeitliche Ferne allerdings anfänglich noch nicht als his-
torisch empfunden oder erkannt wird, in Schülervorstellungen oftmals eine 
Gleichsetzung von Verhältnissen in Gegenwart und Vergangenheit – ba-
sierend auf eigenen Lebenserfahrungen – erfolgt, muss die Erkenntnis, 
dass zeitlich ferne Gesellschaften auch eigene Denkweisen und Struktu-
ren aufweisen, erst aufgebaut werden. Die Schülerinnen und Schüler ler-
nen so gemäß ihrem Lebens- und Lernalter den Menschen in seiner zeitli-
chen und räumlichen Bedingtheit, als Individuum und als Gemeinschafts-
wesen, zwischen Tradition und Fortschritt und in seinen unterschiedlichen 
gesellschaftlichen Rollen kennen und können so zunehmend vergangene 
und gegenwärtige Wirklichkeit „verstehen“ und „erklären“. Es ist offenkun-
dig, dass der Geschichtsunterricht in der Eingangsphase nicht rein kogni-
tiv und nur textbezogen ausgerichtet sein sollte. Er muss den Schülerin-
nen und Schülern Raum geben, sich – möglichst in Konfrontation mit kon-
kreten Zeugnissen der Vergangenheit – mit Neugier und Anteilnahme fra-
gend der Geschichte zuzuwenden. Am Ende der Sekundarstufe I gewinnt 
der Geschichtsunterricht eine erweiterte Funktion, indem er sich zuneh-
mend und immer bewusster an den Inhalten und Methoden der Fachwis-
senschaft orientiert. 
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4  Stufen zur Erreichung der Anforderungen am Ende 
der Sekundarstufe I 

Um am Ende der Sekundarstufe I die Ziele des Faches sowie damit die er-
forderliche Anschlussfähigkeit für den Unterricht in der gymnasialen Ober-
stufe erreichen zu können, ist ein fortschreitender Aufbau von Kompeten-
zen erforderlich. Mit Blick auf die angestrebte politische, gesellschaftliche 
und ökonomische Handlungsfähigkeit sind zugleich auch systematisch 
Sach-, Methoden-, Urteils- und Handlungskompetenzen in Bezug auf 
konkrete Inhaltsfelder sowie Schwerpunkte zu entwickeln, damit Schüle-
rinnen und Schüler am Ende der Sekundarstufe I über ein umfassendes 
fachbezogenes Orientierungswissen verfügen. 
 
Bei der Auswahl der Inhaltsfelder orientiert sich der Lehrplan an folgenden 
Überlegungen: 
 
1. Um eine Selbstvergewisserung über die historischen Grundlagen des 

eigenen Gemeinwesens zu ermöglichen, ist eine hinreichende Be-
trachtung der Nationalgeschichte bedeutsam. 

 
2. Aufgrund der vielfachen Bedingtheit der eigenen Geschichte durch 

historische, politische, kulturelle, soziale und wirtschaftliche Entwick-
lungen auf dem Kontinent ist darüber hinaus auch bereits sehr früh 
die europäische Perspektive zu berücksichtigen, um den eigenen 
Standort sowie den Weg dorthin besser verstehbar zu machen. 

 
3. Angesichts der sich vertiefenden globalen Verflechtungen müssen 

schließlich auch zentrale Aspekte der Weltgeschichte aufgegriffen 
werden. Die angemessene Berücksichtigung dieses Zugriffs trägt da-
bei u.a. einem historischen Verständnis Rechnung, das Geschichte 
auch als einen Prozess auffasst, in dem die Wahrnehmung der Men-
schen verschiedener Erdteile voneinander allmählich zunimmt und 
dies (Re-) Aktionen auslöst. 

 
Als Konsequenz hieraus erfordern die ausgewählten Inhaltsfelder jeweils 
mindestens zwei, vielfach auch alle drei der genannten Zugriffe, sodass 
eine mehrperspektivische Betrachtung von Geschichte angelegt wird. Als 
besonders bedeutsam erweisen sich in diesem Zusammenhang vor allem 
auch die drei historischen Querschnitte ("Was Menschen voneinander 
wissen bzw. wussten"), die jeweils am Ende der drei Großepochen den 
Grundgedanken einer allmählichen Horizontverschiebung historischen 
Bewusstseins hervortreten lassen.  
 
Vor diesem Hintergrund wird nachfolgend für die (mindestens) drei Unter-
richtsjahre des Faches Geschichte in der Sekundarstufe I die jeweilige 
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Die o.g. Kompetenzen sollen im Rahmen der Behandlung der nachfolgen-
den obligatorischen Inhalte entwickelt werden: 
 
 
1. Inhaltsfeld: Frühe Kulturen und erste Hochkulturen 
� Schwerpunkte:  

- Älteste Spuren menschlichen Lebens im weltweiten Überblick  
- Altsteinzeitliche Lebensformen und neolithische Revolution 
- Frühe Hochkulturen an einem ausgewählten Beispiel 

 
 
2. Inhaltsfeld: Antike Lebenswelten: Griechische Poleis und Imperium 

Romanum  
� Schwerpunkte:                             

- Lebenswelt griechische Polis 
- Rom - vom Stadtstaat zum Weltreich 
- Herrschaft, Gesellschaft und Alltag im Imperium Romanum 

 
 
3. Inhaltsfeld: Was Menschen im Altertum voneinander wussten  
� Schwerpunkte: 

- Weltvorstellungen und geographische Kenntnisse in Afrika, Europa, 
Asien  

- Interkulturelle Kontakte und Einflüsse (z.B. Herodot oder Feldzug 
und Reich Alexanders) 

 
 

4. Inhaltsfeld: Europa im Mittelalter 
� Schwerpunkte: 

- Die Grundlagen: Romanisierung, Christentum, Germanen 
- Lebenswelten in der Ständegesellschaft 
- Formen politischer Teilhabe in Frankreich, England und im römisch-

deutschen Reich  
  

 



•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•



•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•
•



•



31 

9. Inhaltsfeld: Neue weltpolitische Koordinaten 
� Schwerpunkte: 

- Russland: Revolution 1917 und Stalinismus 
- USA: Aufstieg zur Weltmacht 

 
 
10. Inhaltsfeld: Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg 

Schwerpunkte: 
- Die Zerstörung der Weimarer Republik  
- Das nationalsozialistische Herrschaftssystem; Individuen und Grup-

pen zwischen Anpassung und Widerstand 
- Entrechtung, Verfolgung und Ermordung europäischer Juden, Sinti 

und Roma, Andersdenkender zwischen 1933 und 1945 
- Vernichtungskrieg 
- Flucht und Vertreibung im europäischen Kontext 
 
 

11. Inhaltsfeld: Neuordnungen der Welt und Situation Deutschlands  
Schwerpunkte: 
- Aufteilung der Welt in „Blöcke“ mit unterschiedlichen Wirtschafts- 

und Gesellschaftssystemen 
- Gründung der Bundesrepublik, Westintegration, deutsche Teilung 
- Zusammenbruch des kommunistischen Systems, deutsche Einheit 
- Transnationale Kooperation: Europäische Einigung und Vereinte 

Nationen 
 
 

12. Inhaltsfeld: Was Menschen früher voneinander wussten und heute 
voneinander wissen  
� Schwerpunkte: 

- Erfindung des Buchdrucks und digitale Revolution 
oder: 

- Reisen früher und heute 
oder: 

- Selbst- und Fremdbild in historischer Perspektive 
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5  Leistungsbewertung 

Die rechtlich verbindlichen Grundsätze der Leistungsbewertung sind im 
Schulgesetz (§ 48 SchulG) sowie in der Ausbildungs- und Prüfungsord-
nung für die Sekundarstufe I (§ 6 APO - SI) dargestellt. Da im Pflichtunter-
richt der Fächer des Lernbereichs Gesellschaftslehre in der Sekundarstufe 
I keine Klassenarbeiten und Lernstandserhebungen vorgesehen sind, er-
folgt die Leistungsbewertung ausschließlich im Beurteilungsbereich "Sons-
tige Leistungen im Unterricht". Dabei bezieht sich die Leistungsbewertung 
insgesamt auf die im Zusammenhang mit dem Unterricht erworbenen 
Kompetenzen.  
 
Erfolgreiches Lernen ist kumulativ. Entsprechend sind die Kompetenzer-
wartungen im Lehrplan jeweils in ansteigender Progression und Komplexi-
tät formuliert. Dies bedingt, dass Unterricht und Lernerfolgsüberprüfungen 
darauf ausgerichtet sein müssen, Schülerinnen und Schülern Gelegenheit 
zu geben, grundlegende Kompetenzen, die sie in den vorangegangenen 
Jahren erworben haben, wiederholt und in wechselnden Kontexten anzu-
wenden. Für Lehrerinnen und Lehrer sind die Ergebnisse der Lernerfolgs-
überprüfungen Anlass, die Zielsetzungen und die Methoden ihres Unter-
richts zu überprüfen und ggf. zu modifizieren. Für die Schülerinnen und 
Schüler sollen die Rückmeldungen zu den erreichten Lernständen eine 
Hilfe für das weitere Lernen darstellen.  
 
Lernerfolgsüberprüfungen sind daher so anzulegen, dass sie den in den 
Fachkonferenzen beschlossenen Grundsätzen der Leistungsbewertung 
entsprechen, dass die Kriterien für die Notengebung den Schülerinnen 
und Schülern transparent sind und die jeweilige Überprüfungsform den 
Lernenden auch Erkenntnisse über die individuelle Lernentwicklung er-
möglicht. Die Beurteilung von Leistungen soll demnach mit der Diagnose 
des erreichten Lernstandes und individuellen Hinweisen für das Weiterler-
nen verbunden werden. Wichtig für den weiteren Lernfortschritt ist es, be-
reits erreichte Kompetenzen herauszustellen und die Lernenden - ihrem 
jeweiligen individuellen Lernstand entsprechend - zum Weiterlernen zu 
ermutigen. Dazu gehören auch Hinweise zu erfolgversprechenden indivi-
duellen Lernstrategien. Den Eltern sollten im Rahmen der Lern- und För-
derempfehlungen Wege aufgezeigt werden, wie sie das Lernen ihrer Kin-
der unterstützen können.  
 
Im Sinne der Orientierung an den formulierten Anforderungen sind grund-
sätzlich alle in Kapitel 3 des Lehrplans ausgewiesenen Kompetenzberei-
che („Sachkompetenz“, „Methodenkompetenz“, „Urteilskompetenz“ und 
„Handlungskompetenz“) bei der Leistungsbewertung angemessen zu be-
rücksichtigen. Aufgabenstellungen mündlicher und schriftlicher Art sollen 
in diesem Zusammenhang darauf ausgerichtet sein, die Erreichung der in 
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